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Klein, aber mächtig: Lufthansa-Pilot mit Anstecker der Vereinigung Cockpit  
(Foto aus dem Jahr 2010).
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Kein großer Wurf in Sicht

An arbeitsrechtlichen Herausforderungen für eine neue Bundesregierung mangelt es 
nicht. das gilt etwa für den Streit um den Mindestlohn, die umstrittene Macht von  
Spartengewerkschaften, offene Fragen der Leiharbeit und die sogenannte Flucht in 
Werkverträge. Aktuelle Bedeutung hat auch der Beschäftigtendatenschutz gewonnen, 
und auch die Frage, wie mit psychischen Belastungen in der Arbeitswelt rechtssicher 
umgegangen werden soll, ist nicht zufriedenstellend gelöst. Professor dr. Frank  
Maschmann gibt einen aktuellen Überblick über den Stand der dinge und skizziert  
die Positionen der Parteien im Handlungsfeld Arbeitsrecht.
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das Arbeitsrecht stand in den letzten 
Jahren nicht gerade im Mittelpunkt 
legislativer Reformbemühungen. Seit 

den Hartz-Gesetzen und den Änderungen 
beim Kündigungsrecht noch durch die Re-
gierung Schröder herrscht ein Stillstand der 
Gesetzgebung. Umso fleißiger war die Recht-
sprechung, die sich souverän als „wahrer 
Herr des Arbeitsrechts“ betrachtet. Das kann 
man bejubeln oder nicht. Fest steht jeden-
falls, dass der konservativ-liberalen Bundes-
regierung bislang die Kraft gefehlt hat, ar-
beitsrechtliche Großprojekte wie etwa den 
Erlass eines Arbeitsvertragsgesetzes, die Schaf-
fung eines Beschäftigtendatenschutzrechts 
oder ein Koalitions- und Arbeitskampfge-
setz in Angriff zu nehmen. Das ist insofern 
bedauerlich, als nicht genutzte Gestaltungs-
spielräume von anderen Normgebern ok-
kupiert werden, vor allem auf europäischer 
Ebene. Das Resultat sind Vorschriften – wie 
etwa zur Betriebsratsanhörung vor Massen-
entlassungen –, die an der Rechtswirklich-

keit in Deutschland vorbeigehen, weil sie zu einer Verdoppelung 
der ohnehin schwierigen Anforderungen führen.

HerAuSForderuNg tArIFreCHt

Dafür beackert die Politik inzwischen medienwirksam Felder, 
die mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben. Gemeint ist die Ein-
führung eines Mindestlohns, so wie ihn bereits 20 der 28 EU-Mit-
gliedstaaten kennen, freilich in unterschiedlicher Höhe (0,92 Euro 
die Stunde in Rumänien, 10,83 Euro die Stunde in Luxemburg) 
und in verschiedener Gestalt (gesetzlicher oder tariflicher, allgemei-
ner oder branchenbezogener Mindestlohn, Kombinationsmodelle). 
Einen allgemeinen, branchenunabhängigen gesetzlichen Mindest-
lohn fordern SPD, Linke und Grüne. CDU/CSU und FDP wol-
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len es dagegen beim derzeitigen Modell be-
lassen und nur in Branchen eingreifen, in 
denen es keine Tarifverträge gibt.

Dabei sind die ökonomischen Schwie-
rigkeiten von Mindestlöhnen bekannt: Sind 
sie zu niedrig, bleiben sie wirkungslos, sind 
sie zu hoch, provozieren sie Ausweichma-
növer wie Schwarzarbeit und Scheinselbst-
ständigkeit. Schlimmer als das sind die ad-
ministrativen und politischen Folgen, die 
häufig unerwähnt bleiben. Ein gesetzlicher 
Mindestlohn ohne eine notfalls zwangswei-
se Durchsetzung wäre ein zahnloser Tiger. 
Wollen wir umgekehrt aber alle Firmen 
unter den Generalverdacht eines Lohndum-
pings stellen und obendrein mit flächen-
deckenden Kontrollen bedrohen, so wie es 
derzeit auf dem Bau geschieht, wo der Zoll 
in filmreifen Razzien Jagd auf Unterneh-
mer und Beschäftigte macht, die es mit der 
Einhaltung tariflicher Mindestarbeitsbedin-
gungen nicht so genau nehmen? Und was 
passiert, wenn der Mindestlohn in Zeiten 
schwerster Rezession gesenkt werden müss-
te? Würde das eine Regierung überleben? 
Anton Storch, der erste Arbeitsminister der 
jungen Bundesrepublik, war überzeugt, 
dass einer der Hauptgründe für das Schei-
tern der Weimarer Republik im Massen-
protest gegen die Absenkung der von den 
staatlichen Zwangsschlichtern diktierten 
Mindestlöhne lag. Nun ist Berlin nicht 
Weimar. Aber die Staatsschuldenkrise in 
der EU ist mitnichten überwunden und 
keiner weiß, was kommt.

Eine mindestens genauso harte Nuss hat 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) den Unter-
nehmen mit der Preisgabe des Grundsatzes 
der Tarifeinheit im Betrieb aufgegeben. Wäh-
rend bis 2010 das Prinzip ‚ein Betrieb – eine 
Gewerkschaft – ein Tarifvertrag‘ galt, lässt 
die Rechtsprechung nun auch miteinander 
konkurrierende Tarifverträge zu, vor allem 
solche, die von kleineren Berufsgruppenge-
werkschaften geschlossen wurden, wie etwa 
dem Marburger Bund für die Krankenhaus-
ärzte, der UFO für die Flugbegleiter oder 
der Gewerkschaft der Lokführer und der 

Flug lotsen. Die obersten Arbeitsrichter mein-
ten, dass sich nur so die Koalitionsfreiheit 
dieser Spartengewerkschaften und ihrer Mit-
glieder wahren ließe, die das Tarifgeschäft 
bislang nur in Gemeinschaften mit der gro-
ßen Konkurrenz (vor allem ver.di, aber auch 
Transnet / EVG) betreiben konnten.

Der Preis, den die von einer Gewerk-
schaftspluralität betroffenen Unternehmen 
zahlen, ist hoch. Kopfzerbrechen bereiten 
nicht nur die Gefahr ständiger Tarifverhand-
lungen mit astronomisch hohen Forderun-
gen und die Störung durch ‚kaskadenförmi-
ge‘ Arbeitskämpfe, unter denen vor allem 
Dritte zu leiden haben, wie etwa Fluggäste, 
Bahnkunden und Patienten in Kranken-
häusern. Vorbei sind auch die Zeiten einer 
sachgerechten Entgeltfindung. Nach Auf-
gabe des Grundsatzes der Tarifeinheit zählt 
vor allem die Verhandlungsmacht der Spar-
tengewerkschaft, und die stützt sich dar-
auf, wie streikbereit und ‚unverzichtbar‘ die 
von ihr vertretenen Arbeitnehmer für den 
Arbeitgeber sind. 

Tarifplurale Betriebe haben auch bei 
der Mitbestimmung und beim Verhältnis 
von Tarifvertrag zu Betriebsvereinbarung 
Schwierigkeiten. Löst zum Beispiel ein Tarif-
vertrag, der nur für die Mitglieder einer 
Spartengewerkschaft gilt, die Sperrwirkung 
des § 77 Abs. 3 des Betriebsverfassungsge-

setzes (BetrVG) für alle Beschäftigten des 
Betriebes aus? Was gilt für Tarifverträge 
über betriebliche und betriebsverfassungs-
rechtliche Fragen, die nach der Natur der 
Sache nur einheitlich für die gesamte Be-
legschaft eines Betriebes gelten können? Und 
wie sollen künftig Bezugnahmeklauseln in 
Arbeitsverträgen formuliert werden, wenn 
der Arbeitgeber bei der Bewerbung (und 
wohl auch bei der Einstellung) wegen Art. 9 
Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) nicht ein-
mal danach fragen darf, ob der Bewerber 
überhaupt einer Gewerkschaft angehört?

Gewiss, all diese Probleme sind lösbar, 
und die Rechtswissenschaft hat hierzu zahl-
lose Vorschläge unterbreitet. Einfacher wird 
es dadurch aber ganz sicher nicht, von der 
Wahrung des Betriebsfriedens und der Ver-
teilungsgerechtigkeit beim Lohn ganz abge-
sehen. Am besten wäre es, man kehrte wie-
der zum Grundsatz der Tarifeinheit zurück, 
so wie es die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) und der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in ei-
nem gemeinsamen Papier vor drei Jahren 
schon einmal vorgeschlagen hatten, von dem 
sich der DGB auf Drängen der Basis aber 
wieder abwenden musste. Immerhin treten 
CDU/CSU und SPD in ihren Wahlpro-
grammen für das Prinzip der Tarifeinheit 
ein. Die FDP will es auf gar keinen Fall, 
möchte aber der Gefahr eines Missbrauchs 

Mit elektroden auf der Suche nach den ursachen fürs Zähneknirschen. Immer mehr Beschäftigte  
leiden unter chronischem Stress in der Arbeitswelt.
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des Streikrechts durch „Kleinstgewerkschaf-
ten“ durch Änderungen auf der Ebene des 
Arbeitskampfrechts begegnen. Die Rechts-
wissenschaft hat hierfür eine (auch zwangs-
weise) Koordinierung der Laufzeiten kon-
kurrierender Tarifverträge vorgeschlagen, 
um kaskadenförmige Kampfszenarien abzu-
wenden. Aber das wäre mit einem erhebli-
chen Eingriff in die Tarifautonomie verbun-
den, denn gerade die Bestimmung der Lauf-
zeit eines Tarifvertrags – vor allem mit Blick 
auf die günstig oder ungünstig verhandel-
ten Bedingungen – gehört zum Kernbereich 
der Koalitionsfreiheit, der frei von jeder staat-
lichen Bevormundung bleiben muss.

ArBeItNeHMerüBerLASSuNg uNd  
(SCHeIN-)WerKVerträge

Der Einsatz von Fremdpersonal in Unternehmen boomt. Das 
gilt vor allem für die Leiharbeit. In diesem Bereich sind laut amt-
licher Statistik 800 000 Arbeitnehmer beschäftigt: knapp drei 
Prozent aller Sozialversicherungspflichtigen und dreimal so viele 
wie vor zehn Jahren. Das Hauptmotiv für Leiharbeit ist Flexibi-
lität: das Abfangen von Auftragsspitzen, der Ersatz erkrankter oder 
beurlaubter Mitarbeiter und die Möglichkeit, den Arbeitseinsatz 
schnell und unbürokratisch zu beenden. Deshalb dauert der Ein-
satz von Leiharbeitskräften in 40 Prozent der Unternehmen we-
niger als drei Monate. Nur sieben Prozent von ihnen setzen Leih-
arbeitnehmer auch sehr viel länger ein, vor allem zur Kostener-
sparnis, aber auch zur Senkung des Headcounts und wenn sich 
die Stammbelegschaft auf das Kerngeschäft konzentrieren soll.

Gerade für diese Betriebe gibt es gute Gründe, die ‚Flucht in 
den Werkvertrag‘ anzutreten, denn schon nach geltendem Recht 
ist Leiharbeit nur noch vorübergehend zulässig, und die Politik 
denkt laut über konkrete zeitliche Höchstgrenzen nach. Oben-
drein hat das BAG in einem Beschluss vom 10. Juli 2013 
(7 ABR 91/11) den Betriebsrat des Einsatzbetriebes (des „Entlei-
hers“) für befugt gehalten, seine Zustimmung zur Beschäftigung 
von Leiharbeitnehmern zu verweigern, wenn diese nicht nur vo-
rübergehend eingesetzt werden sollen, ganz abgesehen davon, dass 
Leiharbeitnehmer mittlerweile auch bei den für den Kündigungs-
schutz und die Mitbestimmung relevanten Schwellenwerten mit-
zählen (vgl. nur BAG-Beschluss v. 13.3.2013, 7 ABR 69/11).

Außerdem werden die Kostenvorteile der Leiharbeit immer ge-
ringer. Zeiten, in denen nur fünf Euro die Stunde gezahlt werden 
mussten, sind dank der neuen Lohnuntergrenze passé. Zu den 
7,50 Euro Ost und 8,19 Euro West kommen tarifliche Branchen-

zuschläge hinzu, die bei längerfristigem Einsatz deutlich ansteigen, 
in der Metall- und Elektroindustrie auf bis zu 50 Prozent. So kommt 
es, dass in ein und demselben Betrieb Stammpersonal, Leiharbeits-
kräfte und Mitarbeiter von Werkunternehmern nebeneinander ar-
beiten. Das ist an sich nicht verboten, wird aber dann zum Prob-
lem, wenn sich die Arbeitnehmerüberlassung als Werkvertrag ‚tarnt‘, 
um so die rigiden AÜG-Vorschriften zu umgehen.

Ob und in welchem Ausmaß dies geschieht, ist bislang nicht 
erforscht. Bekannt ist nur eine Erhebung der IG Metall, bei der 
rund ein Drittel der 5 000 befragten Betriebsräte angaben, dass 
in ihren Unternehmen Werkverträge eingesetzt werden, von dem 
ein weiteres Drittel sich „sicher war“, dass auf diesem Wege Stamm-
arbeitsplätze abgebaut würden. Die Politik hat dem „Werkver-
trags-Missbrauch“ deshalb den Kampf angesagt. Das richtige Mit-
tel hierfür ist jedoch umstritten. SPD und Grüne fordern klarere 
Vorgaben, um „Scheinverträge“ besser von „echten Werkverträ-
gen“ zu unterscheiden; sie empfehlen überdies umfangreiche In-
dizienkataloge, über deren Inhalt man trefflich streiten kann. An-
dere wiederum setzen auf stärkere Überwachung, etwa durch die 
zur Zollverwaltung gehörende „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“, 
wieder andere fordern eine Umkehr der Beweislast, weil es dem 
betroffenen Werkvertrags- oder Leiharbeitnehmer in der Praxis 
häufig gar nicht möglich ist, die organisatorischen Abläufe und 
vertraglichen Vereinbarungen gerichtsverwertbar darzustellen.

Am effektivsten wäre es, die AÜG-Erlaubnis nur solchen Un-
ternehmen zu erteilen, die offen Arbeitnehmerüberlassung betrei-
ben. Stellt sich dann ein Werkvertrag als Scheinvertrag heraus, er-
weist sich die in Wahrheit betriebene Arbeitnehmerüberlassung 
als illegal. Die Konsequenz wäre hart: Die ‚überlassenen‘ Mitar-
beiter des Werkunternehmers könnten sich im Einsatzbetrieb ein-
klagen und von ihnen Vergütung nach den dort üblichen Tari-

Für die Verkleinerung von Kernbelegschaften zahlen unternehmen langfristig einen hohen Preis. 
Foto: gasturbinenwerk von Siemens in Berlin.
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fen verlangen. Gerecht wäre das jedoch nur, 
wenn es der Rechtswissenschaft gelänge, 
trennscharfe Kriterien zur Abgrenzung von 
Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung 
zu entwickeln. Doch davon ist man weit 
entfernt, vor allem in den problematischen 
Zweifelsfällen. Das ist bedauerlich, weil so 
auch dringend benötigtes Fremdfirmen-
Know-how aus Angst vor arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen ungenutzt bleibt.

BeFrIStuNgSreCHt

Unsicherheit prägt auch das Bild im 
Befristungsrecht. Für viele Unternehmen 
sind befristete Arbeitsverhältnisse nach wie 
vor unverzichtbar, um dem rigiden Kün-
digungsschutz zu entgehen. Der missbräuch-
lichen Aneinanderreihung von Sachgrund-
befristungen hat die Rechtsprechung be-
kanntlich einen Riegel vorgeschoben. Die 
berühmt-berüchtigten „Befristungsketten“ 
(z. B. 13 Jahre bei elf Verträgen) sind da-
mit tabu. Wo der Missbrauch beginnt, wird 
momentan recht mühsam ausgelotet (zu-
lässig z. B. 7,75 Jahre bei vier Verträgen, 
unzulässig 6,5 Jahre bei 13 Verträgen, vgl. 
BAG, Urteil vom 13.3.2013, 7 AZR 225/11). 
Das alles ist aber mehr ein Problem des öf-
fentlichen Dienstes.

Für die Privatwirtschaft ungleich wich-
tiger ist die sachgrundlose Befristung. Hier 
haben sich die Unternehmen zwar inzwi-
schen an die strengen Regeln zur Vertrags-
verlängerung gewöhnt (nahtloser Übergang 
vom alten zum neuen Vertrag, genau die-
selben Bedingungen). Probleme bereitet 
aber nach wie vor das Anschlussverbot in 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG. Dieses hatte 
das BAG bis zum vorletzten Jahr als „le-
benslanges Vorbeschäftigungsverbot“ qua-
lifiziert. Mittlerweile ist das Gericht zwar 
zu der richtigen Erkenntnis gelangt, dass 
eine sachgrundlose Befristung von Arbeits-
verträgen zwischen denselben Vertragspar-
teien nur dann unzulässig ist, wenn der 
letzte Vertrag weniger als drei Jahre zurück-
liegt, denn alles andere wäre eine unver-
hältnismäßige Beschränkung der Berufs-

freiheit und zur Unterbindung von Befris-
tungsketten nicht erforderlich. Die Ent-
scheidung wurde allerdings scharf attackiert. 
Den Bundesrichtern wird vorgeworfen, sie 
hätten den Willen des Gesetzgebers miss-
achtet; einige Untergerichte verweigern des-
halb bereits offen ihre Gefolgschaft. Hier 
wäre eine klare Regelung für den betrieb-
lichen Praktiker sicher hilfreich. Doch die 
ist politisch höchst umstritten. SPD, Grü-
ne und Linke würden die sachgrundlose 
Befristung am liebsten ganz abschaffen, die 
FDP will das Anschlussverbot lockern, und 
die CDU möchte, dass alles beim Alten 
bleibt. Darüber hinaus wollen SPD, Grü-
ne und Linke den Katalog geltender Be-
fristungsgründe revidieren und nach Mög-
lichkeit sogar einschränken. Ob das zu mehr 
Beschäftigung führt, darf allerdings mit 
Fug und Recht bezweifelt werden.

BeSCHäFtIgteNdAteNSCHutZ

In diesem für die praktische Personal-
arbeit besonders wichtigen Feld tritt die Po-
litik seit Jahren auf der Stelle. An Gesetzes-
initiativen fehlt es nicht: Neben dem heftig 
diskutierten, weil mit der heißen Nadel ge-
strickten Regierungsentwurf haben auch die 
SPD sowie die Grünen eigene Vorschläge 
in den Bundestag eingebracht. Doch war 
der politische Wille der Regierung bislang 
einfach viel zu schwach, um die weit ausei-
nanderliegenden Positionen der Akteure zu 
überbrücken, zumal vor allem die Gewerk-
schaften massiven Widerstand geleistet hat-
ten, nach dem Motto ‚Lieber kein Gesetz 
als dieses‘. In einer Nacht-und-Nebel-Akti-
on hatte man zwar noch versucht, den zwi-
schenzeitlich mehrfach revidierten Regie-
rungsentwurf über die parlamentarischen 
Hürden zu hieven. Aber ebenso schnell wie 
sich dieser Mitte Januar auf der Tagesord-
nung des Innenausschusses fand, verschwand 
er 14 Tage später wieder sang- und klang-
los in der Versenkung.

Seitdem herrscht Funkstille, vielleicht, 
weil Berlin auf Hilfe der EU-Kommission 
hofft. Diese hatte nämlich am 25. Januar 

2012 den Entwurf einer Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) vorgelegt, 
natürlich mit dem von ihr bekannten Rege-
lungseifer, denn der Entwurf enthält mit 
sage und schreibe 91 Artikeln und 139 Er-
wägungsgründen doppelt so viele Vorschrif-
ten wie das BDSG und dreimal so viele wie 
die derzeit gültige Datenschutz-Richtlinie. 
Den Beschäftigtendatenschutz will die DS-
GVO zwar aussparen und an die Mitglied-
staaten rücküberweisen. Allerdings sollen die 
allgemeinen Grundsätze der DS-GVO auch 
für den Umgang mit Beschäftigtendaten gel-
ten. Über diese Prinzipien („Recht auf Ver-
gessenwerden“, „freiwillige Einwilligung in 
die Datenweitergabe“) wird mittlerweile aber 
auch auf europäischer Ebene gestritten. Der 
Druck, den bestimmte Wirtschaftskreise und 
Drittstaaten auf Kommission und Parlament 
ausüben, um das in Aussicht gestellte Schutz-
niveau wieder abzusenken, ist immens. In-
zwischen ist das ehrgeizige Ziel, den Ent-
wurf noch vor den Wahlen zum EU-Parla-
ment im Frühjahr 2014 zu verabschieden, 
in weite Ferne gerückt, weil ihn der EU-Mi-
nisterrat wegen „unüberbrückbarer Diver-
genzen in Grundfragen der Verordnung“ 
Anfang Juni auf Eis gelegt hat.

Totgesagte leben bekanntlich länger. 
Ob das auch für den Datenschutz gilt, bleibt 
abzuwarten. Da die deutsche Öffentlich-
keit erfahrungsgemäß sensibel reagiert, wenn 
es um Fragen von Mitarbeiterkontrolle, in-
formationelle Selbstbestimmung und ‚Da-
tenklau‘ geht, ist nicht auszuschließen, dass 
das Thema schneller, als es den Parlamen-
tariern lieb ist, wieder auf die politische 
Agenda kommt (… Mr. Snowden lässt grü-
ßen). Dann kann man nur hoffen, dass das 
neue Recht ausreichend Spielraum für be-
triebliche Regelungen bietet, ohne die der 
Datenschutz weder rechtssicher noch prak-
tikabel gewährt werden kann.

ArBeItSZeIt

Ein neues Problemfeld heißt „ständige 
Erreichbarkeit“. Laut einer repräsentativen 
Umfrage des Bundesverbands der Informa-
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tionswirtschaft (Bitkom) vom April 2013 
sollen drei Viertel aller Berufstätigen in 
Deutschland auch außerhalb ihrer regulä-
ren Arbeitszeit für Kollegen, Vorgesetzte 
oder Kunden erreichbar sein. Laut der Um-
frage antworten 30 Prozent zu jeder Zeit 
auf E-Mails und Anrufe auf ihrem Han-
dy. Lediglich 16 Prozent wollen in ihrer 
Freizeit nicht gestört werden. Dass die elek-
tronische Erreichbarkeit der Mitarbeiter in 
62 Prozent der Unternehmen nicht gere-
gelt ist, verwundert eigentlich nicht.

Fest steht jedenfalls, dass durch den 
Einsatz von Smartphones, Tablets und an-
deren mobilen Endgeräten die festen Gren-
zen zwischen Arbeit und Freizeit verschwim-
men. Ob das von Vorteil ist, darüber ge-
hen die Meinungen weit auseinander. Einer-
seits kann eine höhere Arbeitszeitflexibili-
tät die Autonomie von Arbeitnehmern stei-
gern und helfen, Beruf und Familie besser 
unter einen Hut zu bringen. Andererseits 
mag das Gefühl, ständig erreichbar zu sein, 
viele auch psychisch belasten, vor allem 
wenn der Arbeitgeber mit Sanktionen droht. 
Von daher bleibt es notwendig, Arbeit und 
Freizeit strikt voneinander zu scheiden. 
Neuer gesetzlicher Regelungen bedarf es 
nicht, vielmehr gelten auch für die „stän-
dige Erreichbarkeit“ die Vorschriften des 
ArbZG, des BUrlG und des BetrVG: Selbst 
kurze Anrufe am Sonntag sind aufgrund 
des Verbots der Sonntagsbeschäftigung im 
Prinzip unzulässig, ein Anruf am Abend 
führt zu einer Unterbrechung der täglichen 
Ruhezeit, die deshalb erneut und ununter-
brochen zu gewähren ist.

Sieht man es richtig, ist die Pflicht, mehr 
oder weniger ständig erreichbar zu sein, nichts 
anderes als eine besondere Form von Rufbe-
reitschaft. Die Politik sieht den Hebel zur 
Eindämmung von Missbrauch denn auch 
woanders: SPD, Grüne und Linke verlangen 
die Einführung einer Anti-Stress-Verord-
nung. Wie die aber konkret aussehen soll, 
ist schleierhaft, weil „Stress“ je nach Hierar-
chieebene, Beruf, Geschlecht, Alter, Konsti-
tution und außerbetrieblichen Belastungen 

höchst unterschiedlich empfunden wird. Fraglich ist zudem, 
warum einer unzumutbar erscheinenden Leistungsverdichtung 
oder -ausweitung nun gerade auf dem Verordnungswege be-
gegnet werden soll, denn eigentlich sind hier die Betriebs- oder 
die Tarifparteien die weitaus sachkundigeren Normgeber. Die 
Leidenschaft für qualitative Tarifpolitik in dieser Frage war aber 
bislang eher gering („kein Akkord fürs Büro“), und es sieht 
nicht danach aus, dass sich daran so schnell etwas ändert.

Etwas präziser wird nur die SPD, die verstärkt auf das 
Mittel der Gefährdungsbeurteilung setzen will. Die gibt es 
zwar schon (§ 5 ArbSchG), sogar mit der Verpflichtung, auch 
die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz zu ermitteln. 
Das Ganze ist derzeit aber ein Papiertiger. Konkreter sind die 
Vorstellungen der Parteien, was die Mittel zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbelangt. Dieses 
offenbar besonders wahlkampftaugliche Thema haben sich 
alle auf die Fahnen geschrieben – jedoch mit höchst unter-
schiedlicher Akzentsetzung. CDU/CSU und FDP favorisie-
ren flexible (Lebens-)Arbeitszeitmodelle, SPD, Grüne und 
Linke setzen auf Rückkehransprüche zur Vollzeit, falls diese 
aus persönlichen Gründen reduziert werden musste.

FAZIt uNd AuSBLICK

Aufgaben für eine neue Bundesregierung gibt es wie ge-
sehen genug. Hier konnte nur das Wichtigste beschrieben 
werden. Unerwähnt blieben deshalb die Reizthemen Frau-
enquote, demografische Entwicklung und Zukunft der Mit-
bestimmung. Mag sein, dass uns ab Herbst ganz andere Pro-
bleme beschäftigen werden, wenn die ersten Staatspleiten ins 
Haus stehen, einer der diversen Rettungsschirme gezogen 
wird oder uns die EZB mit der ungebremsten Flutung des 
Geldmarktes oder der unkontrollierten Kreditvergabe an 
überschuldete EU-Mitgliedstaaten in eine tiefe, lang andau-
ernde Rezession treibt. Damit wären viele Standortvorteile 
Deutschlands, vor allem die im internationalen Vergleich 
niedrigen Lohnstückkosten, die wir in den letzten Jahren 
dank strikter Lohnzurückhaltung und hoher Arbeitsproduk-
tivität errungen haben, wieder passé. •

Abkürzungen auf einen Blick
ArbSchg: Arbeitsschutzgesetz
ArbZg: Arbeitszeitgesetz 
Aüg: Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
BAg: Bundesarbeitsgericht
BdSg: Bundesdatenschutzgesetz 
BetrVg: Betriebsverfassungsgesetz
Burlg: Bundesurlaubsgesetz 
dS-gVo: datenschutz-grundverordnung
gg: grundgesetz
tzBfg: teilzeit- und Befristungsgesetz


